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Große Kreisstadt Backnang 
Gemarkung Backnang 
 
ABWÄGUNGSVORSCHLAG 

ZUM BEBAUUNGSPLANENTWURF „BENZWASEN, KUSTERFELD“ 

 
Neufestsetzung im Bereich „Weissacher Straße, Heinrich-Hertz-Straße, Stuttgarter Straße, Im Benzwasen, Im Flieder, Industriestraße“. 
 
Mit diesem Bebauungsplan werden die Bebauungspläne „Benzwasen, Kusterfeld“, Planbereiche 07.03/6, 07.03/8, 07.03/9, 07.03/10 und 07.03/11 
komplett aufgehoben. Ebenso werden die Bebauungspläne „Am Allmersbacher Weg, Herrenfeld“, Planbereich 07.04/1, „Hoffeld, Herrenfeld“, Planbe-
reich 07.04/2 sowie „Entwicklungsmaßnahme Gewerbe I, 1. Änderung“, Planbereich 09.04/2 komplett aufgehoben. 
Der Bebauungsplan „Entwicklungsmaßnahme Gewerbe I“, Planbereich 09.04 wird innerhalb des Geltungsbereichs dieses Bebauungsplans aufgehoben. 
 
Planbereich 07.03/14 (teilweise 07.04, 07.05, 07.06 und 09.04) 
 
 
Stellungnahme zu den im Rahmen der vorgezogenen Beteiligung vorgetragenen Anregungen seitens der Öffentlichkeit und den Trägern öffentlicher 
Belange. 
Von den Bürgern wurden keine Anregungen vorgetragen. 
 
 
 
 
 
 
G e f e r t i g t : Backnang, 19.05.2017 
Stadtplanungsamt 
 
gez. Setzer 
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Anregungen Verband Region Stuttgart Stellungnahme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Anregungen Verband Region Stuttgart Stellungnahme 

 
 
 
 
 
Die Anregungen zu den Sondergebietsfestsetzungen werden im Bebau-
ungsplan berücksichtigt. 
Die Sondergebiete wurden hinsichtlich ihrer Abgrenzung nochmals über-
prüft und deutlich reduziert. Zudem wurden für die einzelnen Sonderge-
biete (SO1-4) Obergrenzen der Verkaufsflächen und der Randsortimente 
festgesetzt.  
 
 
Das SO1 enthält den bestehenden Baumarkt. Erweiterungsmöglichkeiten 
wurden berücksichtigt, eine Obergrenze der Verkaufsflächen und Rand-
sortimente wurde festgelegt. 
 
Das SO2 enthält den bestehenden, großflächigen Lebensmitteleinzel-
handelsbetrieb. Die Verkaufsflächen und Randsortimente wurden ent-
sprechend dem genehmigten Bestand festgesetzt. 
 
 
 
Das SO3 enthält den bestehenden Lebensmitteldiscounter. Mittels 
Marktgutachten wurde nachgewiesen, dass der Markt der Nahversorgung 
dient und keine schädlichen Auswirkungen auf die Innenstadt und die 
anderen Marktteilnehmer zu befürchten sind. Daher ist eine Verkaufsflä-
chenerweiterung auf 1.200 m² möglich. 
 
Auf das SO4 wird verzichtet. 
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Anregungen Verband Region Stuttgart Stellungnahme 

 
 
 
 
Das SO 5 (neu SO4) wurde überarbeitet und dient nur noch der Absiche-
rung des bestehenden Möbelmarktes und des Elektrofachmarkts. Die Ver-
kaufsflächen wurden entsprechend dem genehmigten Bestand, ohne Er-
weiterungsmöglichkeiten für den Elektromarkt, festgesetzt. 
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Anregungen Regierungspräsidium Stuttgart Stellungnahme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregung wird berücksichtigt, das Kulturdenkmal wurde in den Be-
bauungsplan aufgenommen. 
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Anregungen Regierungspräsidium Stuttgart Stellungnahme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Regelung der Sortimente innerhalb der Gewerbegebiete basiert auf 
dem Einzelhandelskonzept der Stadt Backnang und dem genehmigten 
Bestand. Die Gewerbegebiete sind nahezu vollständig besiedelt, so dass 
Neuansiedlungen von Einzelhandelsbetrieb kaum möglich sind. Über die 
bestehende Agglomeration hinaus, besteht aus heutiger Sicht kein An-
haltspunkt für eine weitere Verschlechterung. 
In den Gewerbegebieten 2 ist bereits jeglicher Einzelhandel ausge-
schlossen. Weiterer Regelungen bedarf es nicht. 
 
Die Anregungen zu den Sondergebietsfestsetzungen werden im Bebau-
ungsplan berücksichtigt. 
Die Sondergebiete wurden hinsichtlich ihrer Abgrenzung nochmals über-
prüft und überarbeitet. Die Überprüfung ergab, dass eine deutliche Re-
duzierung der Sondergebietsflächen möglich ist. Zudem wurden für die 
einzelnen Sondergebiete Obergrenzen der Verkaufsflächen und der Rand-
sortimente festgesetzt.  
 
Das SO2 enthält den bestehenden, großflächigen Lebensmitteleinzel-
handelsbetrieb. Die Verkaufsflächen und Randsortimente wurden ent-
sprechend dem genehmigten Bestand festgesetzt. Durch den Wegfall des 
Rewe Marktes konnte Kaufland seinen Markt erweitern. Insgesamt wurde 
die Verkaufsfläche von Lebensmitteln deutlich reduziert. 
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Anregungen Regierungspräsidium Stuttgart Stellungnahme 

 
 
 
 
 
Das SO1 enthält den bestehenden Baumarkt. Erweiterungsmöglichkeiten 
wurden berücksichtigt und mittels Marktgutachten die Auswirkungen 
ermittelt und dargelegt. Zudem werden Obergrenzen der Verkaufsflächen 
und der Randsortimente festgelegt. 
 
 
 
 
 
 
Auf das SO4 wird verzichtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das SO 5 (neu SO4) wurde überarbeitet und dient nur noch der Absiche-
rung des bestehenden Möbelmarktes und des Elektrofachmarkts. Die Ver-
kaufsflächen wurden entsprechend dem genehmigten Bestand, ohne Er-
weiterungsmöglichkeiten für den Elektromarkt, festgesetzt. 
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Anregungen Regierungspräsidium Stuttgart Stellungnahme 
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Anregungen Landratsamt Rems-Murr-Kreis  Stellungnahme 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Anregungen Süwag Netz GmbH Stellungnahme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Anregungen Amt 66 Stellungnahme 

 

 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Die Ergänzungen wurden in den Bebauungsplan übernommen. 
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Anregungen Stadtwerke Backnang  Stellungnahme 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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